
Nr. L 350/50 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31 . 12. 94

VERORDNUNG (EG Nr. 3329/94 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1994

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 hinsichtlich der zur Gewäh
rung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Verarbeitungserzeugnissen aus Obst

und Gemüse erforderlichen Nomenklatur

3328/94 0, wurden unter Zugrundelegung der Kombi
nierten Nomenklatur die für die Gewährung von Erstat
tungen bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse
erforderliche Nomenklatur erlassen. In dieser Verordnung
sind die genannten Änderungen zu berücksichtigen.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 werden
im Sektor 12 die Angaben zu den KN-Code 2006 und
2008 durch die im Anhang zur vorliegenden Verordnung
stehenden Angaben ersetzt.

Artikel 2

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 426/86 des Rates
vom 24. Februar 1986 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1 490/94 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel
12 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EG) Nr. 3115/94 der Kommission
vom 20. Dezember 1994 zur Änderung der Anhänge I
und II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates
über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie
den Gemeinsamen Zolltarif (3) wurden bezüglich
bestimmter kandierter Kirschen und bestimmter Hasel
nüsse der KN-Codes 2006 bzw. 2008 Änderungen vorge
nommen.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommis
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1995 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(*) ABl . Nr. L 49 vom 27. 2. 1986, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1994, S. 13 .
(3) ABl. Nr. L 345 vom 31 . 12. 1994, S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1 . H Siehe Seite 45 dieses Amtsblatts.
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ANHANG

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

,ex 2006 00 Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht
(durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert) :
— andere :

— — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT :
2006 00 31 Kirschen 2006 00 31 000

— — andere :

ex 2006 00 99 — — — andere :

Kirschen 2006 00 99 100

ex 2008 Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder
haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol,
anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt :

ex 2008 19 — — andere, einschließlich Mischungen :
— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr

als 1 kg :
— — — — andere :

ex 2008 19 19 _____ andere :

— — — — — — Haselnüsse (Früchte des Corylus avelana), ausgenommen
Mischungen 2008 19 19 100

— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg
oder weniger :

— — — — andere :

ex 2008 19 99 _____ andere :

— — — — — — Haselnüsse (Früchte des Corylus avelana), ausgenommen
Mischungen 2008 19 99 100"


